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Staatliche Bürokratie entsteht zum einen
durch ein Kontrollwirrwarr mit Doppel-
und Mehrfachprüfungen desselben Tatbe-
stands, zum anderen durch das Zustän-
digkeitswirrwarr der Kostenträger und
Aufsichtsbehörden. Mit fünf Schritten
könnten die Bürokratiekosten in Deutsch-
land auf ein Bruchteil der bisherigen Aus-
gaben zurückgefahren werden.

»Überbordende Bürokratie« ist der allge-
meine Stoßseufzer der Sozialbranche. Es
handelt sich um ein Problem, das sich allen
politischen Bekundungen und Bildungen
von Arbeitskreisen zum Trotz seit Jahren
zuspitzt. Lassen Sie mich einige Beispiele
nennen:

1.Der Medizinische Dienst der Kranken-
und Pflegekassen (MDK) hat die Zahl

seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in-
nerhalb von fünf Jahren verzehnfacht. Eine
Steigerung der Qualität der Pflege ist für die
pflegebedürftigen Menschen in diesem
Zeitraum nicht zu erkennen. Vielmehr be-
stimmen ungesetzlich lange Wartezeiten
auf die Einstufungsbescheide des MDK und
Pflege im Minutentakt die Wahrnehmung
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehöri-
gen. Die Pflegerinnen und Pfleger fühlen
sich einer unerträglichen Arbeitsverdich-
tung insbesondere auch durch ausufernde
Dokumentationspflichten ausgeliefert.

2.Was den Medizinischen Dienst der
Pflegekassen die hausinterne Bürokra-

tisierung kostet, mag man erahnen, wenn
im Falle von Wiederholungsprüfungen der
MDK eine Gebühr von 119 Euro je Fach-
kraftstunde in Rechnung stellt, während die
Pflegekassen in Vergütungsverhandlungen
den Anbietern von Einrichtungen und
Diensten lediglich eine Refinanzierung von
17 Euro Personalkosten pro Leistungsstun-
de einer Fachkraft diktiert.

3.Trotz Pauschalierung der Verwal-
tungskosten auf einen prozentualen

Anteil der Fördersumme verlangt ein Zu-
wendungsgeber nicht nur konkrete Perso-
nalkostennachweise, sondern darüber hin-
aus förmliche Qualifikationsnachweise
aller beschäftigten Verwaltungsmitarbeite-

rinnen und Verwaltungsmitarbeiter (nicht
etwa nur der konkret mit dem Projekt und
den darin betreuten Menschen befassten
Fachkräfte) in Form von teils Jahrzehnte al-
ten Diplomen, IHK-Abschlüssen u. Ä. Be-
schäftigungsnachweise und qualifizierte
Arbeitgeberzeugnisse werden als nicht an-
erkennungsfähig abgelehnt. Bei von den
Tarifsystemen des öffentlichen Dienstes ab-
weichenden Vergütungssystemen müssen
trotz Pauschalierung und damit unumstöß-
licher Deckelung der Personalkosten kom-
plexe Vergleichsrechnungen vorgelegt wer-
den.

4.Die letzte Änderung des SGB XI sieht
die jährliche Qualitätsprüfung aller

Pflegeeinrichtungen vor. Das bedeutet nach
eigenen Angaben der Kassen ein jährliches
Finanzvolumen von circa 80 Millionen Eu-
ro. Wie steht es hier mit der Kosten-Nutzen-
Relation? Ist der Aufwand der Vollprüfun-
gen im Lichte der quantitativ und qualitativ
relativ geringen nachgewiesenen Qualitäts-
mängel gerechtfertigt oder wäre eine
 Mischung aus ebenfalls gesetzlich vorgege-
benem professionellem Qualitätsmanage-
ment in den Einrichtungen, das ebenfalls
mit jährlichen Kosten von mindestens
50.000 Euro pro Einrichtung zu Buche
schlägt und zusätzlichen MDK-Prüfungen
bei Abweichungen von einem eindeutig zu
definierenden Standard nicht sinnvoller?
Die beim MDK eingesparten Mittel könn-
ten zielgerichteter und bewohnerorientier-
ter zur Qualitätsentwicklung in den Ein-
richtungen Verwendung finden.

5.Auch die öffentliche Hand selber, bei-
spielsweise der Städte- und Gemeinde-

bund auf Bundes- und Landesebene beklagt
die kostspielige deutsche Regelungswut, die
angesichts wegbrechender Einnahmen
nicht mehr akzeptabel sei. In einem Forde-
rungskatalog verlangt der kommunale
 Spitzenverband einen umfangreichen Büro-
kratie- und Standardabbau. Allein die jähr-
lichen Berichtspflichten an Bund, Länder
und die Europäische Union würden bei den
Kommunen pro Jahr mit bundesweit 400
Millionen Euro und acht Millionen Arbeits-
stunden an Zusatzbelastungen zu Buche
schlagen. Der Verband schlägt u. a. pau-
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schalisierte Unterkunftskosten für Hartz
IV-Bezieher vor. Das hätte weniger Klagen
vor den Sozialgerichten und mehr Geld und
Zeit zur eigentlichen Sachbearbeitung zur
Folge. Bei den Baustandards für kommuna-
le Einrichtungen seien ebenfalls Lockerun-
gen denkbar. So werde beispielsweise der
vom Bund beschlossene Ausbau der Kin-
dergärten unnötig erschwert, wenn beste-
hende Räumlichkeiten nicht bis ins Letzte
der penibel formulierten Norm ent-
sprächen. Eine reiche Fundgrube zur Ent-
bürokratisierung gebe es zudem im Beam-
tendienstrecht oder im Steuerrecht.

Zusätzlich fordert der Städte- und Gemein-
debund eine neue Klausel im Zivilrecht, die
die Gerichte verpflichtet, zunächst die Kos -
ten zu berücksichtigen, bevor sie zusätzli-
che Standards einführten. Nötig sei zudem
eine verfassungsrechtliche Verpflichtung
zur Folgenabschätzung von Gesetzen und
zum Bürokratieabbau, heißt es. (Zitiert aus
»rundblick« 2010/076 vom 21.4.2010).
Man mag der Argumentation der Kommu-
nalen Spitzenverbände nicht in allen Punk-
ten folgen, dennoch wird auch hier die Not
der Bürokraten evident.

6.Zu hinterfragen ist sicherlich das Miss-
trauen staatlicher Kontrollorgane un-

tereinander. So verlangt beispielsweise die
Agentur für Arbeit die Zertifizierung staat-
lich anerkannter Berufsfachschulen, wenn
diese Klienten der Agentur beschulen wol-
len. Die Zertifizierungskosten sind bekann-
termaßen nicht unerheblich (mindestens
30.000 Euro für den externen Zertifizierer
zuzüglich der internen Personalkosten für
die Freistellung von Mitarbeitenden zur
Umsetzung der Audits etc.) Die Kosten der
staatlichen Anerkennung und der Überprü-
fung der Zulassung kommen noch dazu.

Sind diese Beispiele übertrieben und le-
diglich Einzelfälle? Nein, sie sind die Spitze
des Eisbergs. Wie konnte es dann dazu
kommen, dass bürokratische Auflagen und
Vorgaben der Zuwendungs- und Kosten-
träger so aus dem Ruder gelaufen sind?

Zum einen gibt das Kontrollwirrwarr
mit Doppel- und Mehrfachprüfungen des-
selben Tatbestands, zum anderen das Zu-
ständigkeitswirrwarr der Kostenträger und
Aufsichtsbehörden. Jede Behörde hat eige-
ne Qualitätsvorgaben und Prüfmethoden

entwickelt. Sie hat eigene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eingestellt und geschult
und glaubt so autonomes Handeln und
letztlich ihre Existenzberechtigung bewie-
sen zu haben – ein nicht unwichtiges Unter-
fangen in einer Zeit, in der auch die Exi-
stenz von Behörden und die Zahl der
notwendigen Mitarbeiterschaft zumindest
oberflächlich politisch hinterfragt wird.

Bürokratie, insbesondere Kontrollbüro-
kratie ist also die Chance von Behörden, die
knappen staatlichen Ressourcen in den ei-
genen Reihen zu halten, statt sie an andere
Behörden abzugeben oder gar der Bevölke-

rung zugutekommen zu lassen, zu deren
Schutz angeblich die Bürokratie aufgebaut
und immer weiter ausgebaut wird.

Es gibt noch eine weitere Erklärung:
Bürokratische Kontrollwut mit dem Ziel, ei-
ne Mindestqualität sicher zu stellen, um die
Bevölkerung in scheinbarer Versorgungssi-
cherheit zu wiegen, ist dann nötig, wenn ein
reiner Preiswettbewerb statt eines Qualitäts-
wettbewerbs herrscht, wenn also der »Käu-
fer« der Dienstleistung, also ein öffentlich-
rechtlichen Kostenträger, nicht etwa die
versorgten Menschen und ihre Angehörigen
selber, sondern ausschließlich den Preis zum
Maßstab seiner Kaufentscheidung macht.
Dies ist bei großer mengenmäßiger Nachfra-
ge durch einen Nachfrage-Monopolisten
und bei für diese Nachfrage zu geringen zur
Verfügung stehenden Ressourcen regel-
mäßig der Fall. Dabei ist eine Möglichkeit,
eine rein preisbestimmte Kaufentscheidung
auszuüben und den wirklich billigsten Ja-
kob zu finden, die Ausschreibung sozialer
Dienstleistungen.

Verstärkend wirkt, dass – wir kennen
das aus dem wirtschaftlichen Niedergang
des Ostblocks – die sozialistische Vertei-
lung knapper Ressourcen bei vorgeblicher
Suche nach größtmöglicher Verteilungsge-
rechtigkeit eben zum größtmöglichen Büro-
kratieschub führt. Das sind starke Worte,
die jedoch für zunehmende staatliche Len-
kung unseres Gesundheits- und Sozialsy-
stems nicht zu stark gewählt sind. Einheits-
kasse, Einheitsmindestversorgung der
Bevölkerung, pauschalierte Standardleis -
tungen, individuelle Mehrleistung nur für
Selbstzahler, sinkende Beteiligung der Ar-
beitgeber – das sind die jährlich enger zu ge-
zurrten Eckdaten eines Gesundheits- und
Sozialsystems, in dem wir seit Jahren festge-

fahren sind. Von der bestmöglichen Versor-
gung der Bevölkerung haben wir uns dabei
schon meilenweit entfernt. Der medizini-
sche, pflegerische und medizintechnische
Fortschritt kommt nur noch mit politisch
gewolltem Timelag bei Kassenpatienten
und sonstigen Empfängern von Transferleis-
tungen an. Eine solche Leistungs- und
 Ressourcenverknappung mit sozial unge-
rechtem und intransparentem Verteilungs-
system mit euphemistischer politischer
Rhetorik führt zwangsläufig zu Vertei-
lungskämpfen, Politikverdrossenheit und
letztlich sozialen Unruhen.

Was wir tun müssen – 
fünf Vorschläge

Was also bleibt angesichts der aufge-
zählten Beispiele und der beschriebenen Si-
tuation zu tun?

1.Der wichtigste Schritt zum Bürokra-
tieabbau ist eine politische Entschei-

dung darüber, welches Gesundheits- und
Sozialsystem in Deutschland und letztlich
in Europa gewollt wird. Soll es wirklich ein
staatliches Gesundheits- und Sozialsystem
mit der logischerweise systemimmanenten
Rationierung von Sozial- und Gesundheits-
leistungen geben?

2.Die politisch Verantwortlichen wer-
den nicht umhin können, klare Ziele

der Ergebnisqualität sozialer Dienstleistun-
gen zu definieren. Also: Welche sozialen
Leistungen mit welchem Standard sollen
die Menschen in Deutschland und in Euro-
pa erhalten? Die Politikerinnen und Politi-
ker werden nicht umhin kommen, diese
Ziele und Standards nicht nur festzulegen,
sondern, was offensichtlich noch viel
schwieriger ist, sie auch zu verantworten.

3.Danach müssen eindeutige behördli-
che Zuständigkeiten beschlossen und

umgesetzt sowie die dafür notwendigen
Mittel bereitgestellt werden.

4.Ist Zieldefinition, Standarddefinition
und eindeutige Zuständigkeitszu-

schreibung gelungen, müssen die notwendi-
gen Ressourcen zur Erreichung dieser Ziele
und Standards ohne Wenn und Aber und
ohne Haushaltsvorbehalte den Menschen
oder (im sozialrechtlichen Dreiecksverhält-
nis) den sozialen Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Es muss also schlicht
genügend Geld in das System.

5.Danach ist es ein Klacks, Ziel- und
Standardabweichungen mit geringem

Aufwand und bei klar abgegrenzten Zu-
ständigkeiten zu überprüfen auf. Hierfür
sollte nur ein Bruchteil der bisherigen Büro-
kratiekosten erforderlich sein. ◆
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»Kontrollbürokratie ist eine 
Überlebenschance für Behörden«
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